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Aufgrund des § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) i.V.m. § 3 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07,
[Nr. 19], S. 286), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
23. September 2008 (GVBl. I/08, [Nr. 12], S. 202, 207) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam in
ihrer öffentlichen Sitzung am 07.12.2011 die folgende Satzung be-
schlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gebiet von Dre-
witz, das in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan umrandet
ist. Der Geltungsbereich der Satzung ist im Übersichtsplan im
Maßstab 1 : 2000 (im Original) zeichnerisch dargestellt; maßge-
bend ist die zeichnerische Darstellung in dem Plan. Der Plan ist
Bestandteil der Satzung.

§ 2 Genehmigungspflicht

(1) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf-
grund seiner städtebaulichen Gestalt bedürfen der Rückbau, die
Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die Errichtung bau-
licher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmi-
gung. 

(2) Die Genehmigung des Rückbaus, die Änderung oder die Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anla-
ge allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen
das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder
sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. 

(3) Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur
versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 

§ 3 Ausnahmen

Die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienenden
Grundstücke und die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grund-
stücke sind von der Genehmigungspflicht nach § 2 dieser Satzung
ausgenommen.

§ 4 Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch die Landeshauptstadt Potsdam er-
teilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung erfor-
derlich, wird die Genehmigung durch die untere Bauaufsichtsbe-
hörde und die Zustimmung durch die obere Bauaufsichtsbehörde
jeweils im Einvernehmen mit dem Bereich Planungsrecht erteilt.

§ 5 Ordnungswidrigkeit

Wer eine bauliche Anlage in dem durch die Satzung bezeichneten
Gebiet ohne die nach dieser Satzung erforderliche Genehmigung
rückbaut oder ändert, handelt ordnungswidrig gemäß § 213 Abs. 1

Nr. 4 BauGB und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer
Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend (25.000) Euro belegt
werden. 

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Erhaltungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Die Erhaltungssatzung einschließlich der Karte zur Abgrenzung
des räumlichen Geltungsbereichs können in der Stadtverwaltung
Potsdam von jedermann während der Dienststunden eingesehen
werden, über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Ort der Einsichtnahme: Landeshauptstadt Potsdam
Der Oberbürgermeister
Bereich Planungsrecht
Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage

Zeit der Einsichtnahme: dienstags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
donnerstags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Information: Frau Santl
Zimmer 803, 
Tel.: +49 (0) 331 289-2529
dienstags 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nur nach tele-
fonischer Verständigung)

Ergänzend wird die Erhaltungssatzung in das Internet eingestellt.
Die Unterlagen können jederzeit unter www.potsdam.de/baurecht
eingesehen werden.

Hinweise gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des die
Verletzung begründenden Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründeten Sachverhalts gelten gemacht worden
sind.

Potsdam, den 8. Dezember 2011

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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